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Stadt Heilbronn Datum  26.09.2025 

Planungs- und Baurechtsamt Gz.  63.1-61.23.20-11/2024-

236/2024  

 Telefon  56-3846 

Eckpunkte für die Ansiedlung des Recyclinghofs auf der Viehweide mit Zeitplan 

 

Nr. Maßnahmen Recyclinghof Frist/Zeitplan 

1 Umzug Recyclinghof  ab Januar 2026 (Umzugs-
dauer ca. 2 Monate) 

2 Die bisherigen Container werden in den Recyclinghof inte-
griert. 

bis zur Eröffnung 

3 Das Gelände wird mit einem festen Zaun sowie einer Video-
überwachung gesichert werden, um Einbrüche und illegale 
Müllablagerungen zu erschweren, die derzeit an der Tagesord-

nung sind. 

bis zur Eröffnung 

4 Gemäß der aktuellen Planung werden auf dem Gelände min-
destens 8 Parkplätze zur Verfügung gestellt, die gemäß den Er-

fahrungen an anderen Standorten in der Regel ausreichen, da-

mit im öffentlichen Straßenraum kein Rückstau entsteht. 

bis zur Eröffnung 

5 Der Zaun des Recyclinghofs wird - soweit möglich - begrünt 
bzw. ansprechend gestaltet. 

1. Halbjahr 2026 

6 Auf Anregung der Vereine wird geprüft, ob Hinweise auf Ver-

eine und Gaststätten möglich sind (in geordneter Art und 
Weise in Abstimmung mit der Verwaltung; ggf. temporär). 

1. Halbjahr 2026 

7 Dauer der Interimsnutzung max. 5 Jahre 

8 Sinnvolle Nachnutzung nach Ablauf der 5 Jahre 

 

 

Nr. Maßnahmen Parkplatz Frist/Zeitplan 

1 Das Betriebsamt wird das nur im Winterhalbjahr benötigte 

Grünschnittlager auf den Parkplatz nördlich der Brackenhei-

mer Straße verlagern, um die Lasten durch den Recyclinghof 
auf beide Parkplätze zu verteilen. Hierzu wird im Winterhalb-

jahr eine Parktasche ganz im Süden des Parkplatzes benötigt. 

ab Oktober 2025 

(immer im Winterhalbjahr) 

2 Das Glasfaserkabellager wird nach Ende der Baustelle in ab-
sehbarer Zeit aufgelöst werden. 

nach Angabe der Firma ab 
Ende 2025 
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3 Während der Einrichtung des Recyclinghofs, wird der Park-

platz nicht mehr für andere Zwecke (z.B. Grünschnitt, Kabel) 
vermietet. 

ab Umzugsbeginn (so 

lange der Recyclinghof 
hier existiert) 

4 Der verbleibende Parkplatz wird entsprechend dem Vorschlag 

des Grünflächenamts mit weniger Zufahrten als bisher, einer 
Reduzierung der Zufahrten sowie einer übersichtlichen Rund-
fahrt mit mind. 106 gut nutzbaren, 2,5 m breiten Stellplätzen 

neu markiert. 

1. Halbjahr 2026 

5 Im Bereich der Zufahrten werden Höhenbeschränkungen in-

stalliert, um eine Nutzung des Parkplatzes durch größere Fahr-
zeuge (wie z.B. von Lkws) zu verhindern. 

1. Halbjahr 2026 

 

 

Nr. Weitergehende Maßnahmen zur Stärkung des Umweltver-

bunds (gemäß der Diskussion mit den Vereinen sowie im 
Bezirksbeirat Böckingen) 

Frist/Zeitplan 

1 Einrichtung eines Fußgängerüberwegs (mit „Zebrastreifen“) 
im Bereich der Straße „Viehweide“ (auf Höhe der SKG-Gast-

stätte südlich der Parkplatzzufahrt) in Verbindung mit einem 

Fußweg, der auf Höhe des Zebrastreifens den Parkplatz in Ost-
West-Richtung quert 

1. Halbjahr 2026 

2 Keine weitere Reduzierung der Breite des Gehwegs entlang 

der Straße „Viehweide“ im Zuge der Parkplatzneuordnung 

- 

3 Einfahrt im Norden des Parkplatzes, um den südlich angeord-
neten Fußgängerüberweg zu entlasten 

Ausfahrt nur im Süden des Parkplatzes 

1. Halbjahr 2026 

4 Prüfung der Einrichtung weiterer Mobilitätsangebote zur Stär-
kung des Umweltverbunds (Taxistand, 2 Busparkplätze, Auf-
stellflächen für E-Roller und Fahrräder) 

1. Halbjahr 2026 

 

 

gez. 

i.V. Rundel 


